
   
 

 
             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertraulichkeitsvereinbarung 
zur Nutzung  
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über einen Demo-Zugang 



  2 
 

 

  

       

 
 

Vertraulichkeitsvereinbarung  
 
 
 

zwischen 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

  

 

- nachstehend „Volksbank“ genannt - 

 

 

 

und der  

 

 

 

BankingGuide GmbH 

 

Fürstenwall 172 

 

D-40217 Düsseldorf 

 

 

- nachstehend „BG GmbH“ genannt - 
 
 
 
 
Die Gesellschaften werden nachfolgend einzeln oder gemeinsam „GESPRÄCHS-/VERHANDLUNGSPARTNER“ genannt.  
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1. Präambel 

Die Verhandlungspartner führen Gespräche über die Erbringung von Dienstleistungen auf 
Basis einer Beratungs-Software-Lösung zur Durchführung von digital unterstützen Beratun-
gen („Zweck“). In diesem Zusammenhang werden wesentliche Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der Gesprächs-/Verhandlungspartner offenbart.  
 
Aus diesem Grunde vereinbaren die Gesprächs-/Verhandlungspartner das Folgende: 
 

2. Vertrauliche Informationen 

„Vertrauliche Informationen“ sind alle digitalen, verkörperten oder mündlichen Informatio-
nen und Daten, wie beispielsweise  
 

• technische oder geschäftliche Daten,  

• Login-Informationen,  

• Unterlagen oder Kenntnisse sowie  

• Muster, Screenshots und 

• Preismodelle, 
 

die die Gesprächs-/Verhandlungspartner im Zusammenhang mit dem oben genannten 
Zweck austauschen. 
 
Vertrauliche Informationen umfassen sämtliche hiervon erstellte Kopien und Zusammen-
fassungen. 
 

3. Geheimhaltung 

(1) Jeder Gesprächs-/Verhandlungspartner verpflichtet sich, alle vertraulichen Informatio-

nen geheim zu halten und dabei die gleiche Sorgfalt wie hinsichtlich eigener vertraulicher 

Informationen von ähnlicher Bedeutung anzuwenden, mindestens jedoch ein angemesse-

nes Maß an Sorgfalt, sowie ausschließlich für den in der Präambel genannten Zweck zu ver-

wenden. 

(2) Kein Gesprächs-/Verhandlungspartner ist berechtigt, die von ihm empfangenen vertrau-
lichen Informationen ganz oder teilweise Dritten zugänglich zu machen. 
  
(3) Beide Gesprächs-/Verhandlungspartner verpflichten sich hinsichtlich ihrer eigenen Mit-
arbeiter diese zur Einhaltung der in dieser Vereinbarung genannten Pflichten ihrerseits ver-
traglich zu verpflichten, soweit sie nicht bereits durch ihren Arbeitsvertrag auf mindestens 
gleichwertige Art und Weise zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 
 
(4) Beide Gesprächs-/Verhandlungspartner verpflichten sich hinsichtlich ihrer eigenen Mit-
arbeiter dazu, ihnen nur die vertraulichen Informationen zugänglich zu machen, die sie im 
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Rahmen des vorgesehenen Zwecks zur Erfüllung ihrer jeweils konkreten Aufgabe benöti-
gen. 
 

4. Keine Einräumung von Rechten 

Lizenzen oder sonstige Rechte, gleich welcher Art, insbesondere Urheberrechte, Namens-
rechte, sowie Rechte an Patenten, Gebrauchsmustern und/oder Marken sowie sonstige ge-
werbliche Schutzrechte, werden durch diese Vereinbarung weder eingeräumt oder über-
tragen, noch ergibt sich hieraus eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen 
oder zu übertragen. 
 

5. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 

Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von 
Schutzrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit der Vertraulichen Infor-
mationen, wird - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. 
 

6. Laufzeit 

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Gesprächs-/Verhandlungs-
partner in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist 
von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Die Vereinbarung endet jedoch 
spätestens mit Abschluss einer neuen Vereinbarung zwischen den Gesprächs-/Verhand-
lungspartnern über den Zweck, sofern diese eine gleichwertige Geheimhaltungsverpflich-
tung der Gesprächs-/Verhandlungspartner enthält.  
 
Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen zur Geheimhaltung hinsicht-
lich der vor Beendigung dieser Vereinbarung erhaltenen Vertraulichen Informationen be-
stehen dauerhaft auch nach dem Ende dieser Vereinbarung fort. 
 

7. Eigentum / Rückgabe 

(1) Die Gesprächs-/Verhandlungspartner sind sich einig, dass die Vertraulichen Informatio-
nen Eigentum desjenigen bleiben, der die Informationen überlassen hat. 
 
(2) Der überlassende Gesprächs-/Verhandlungspartner kann nach Wegfall des in der Prä-
ambel genannten Zwecks sowie nach Ende dieser Vereinbarung schriftlich verlangen, dass 
Vertrauliche Informationen in verkörperter und/oder elektronischer Form sowie sämtliche 
hiervon erzeugten Kopien nach seiner Wahl zurückgegeben oder vernichtet werden. Der 
empfangende Gesprächs-/Verhandlungspartner hat dem überlassenden Gesprächs-/Ver-
handlungspartner auf Aufforderung die erfolgte Vernichtung der empfangenen Vertrauli-
chen Informationen sowie sämtlicher Kopien schriftlich zu bestätigen.  
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8. Sonstiges 

(1) Eine Übertragung der Rechte und Pflichten – ganz oder teilweise – aus dieser Vereinba-

rung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweils anderen Gesprächs-/Ver-

handlungspartners. 

 

(2) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss der Regeln des internationalen Privatrechts.  

 

(3) Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirk-

samkeit der Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.  
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9. Unterschriften der Gesprächs-/Verhandlungs-
partner 

 
Unterschrift ____________________________ 
 
 
 

Ort, Datum 
 
 
 

 
Unterschrift 

 

 
  

Name (n) /Funktion in Klarschrift  

 
 
Unterschrift BankingGuide GmbH  
 
 
Düsseldorf, den 16.09.2021 

 


